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5XGHUFOXEV�+DOOZLOHUVHH�
>&OXE�G¶$YLURQ�GX�/DF�GH�+DOOZLO@�

>/DNH�9DOOH\�5RZLQJ�&OXE@�
�
�
�
�
�
,�� 1DPH��6LW]�XQG�=ZHFN�
 
 

$UWLNHO���
 
 

Unter dem Namen 5XGHUFOXE�+DOOZLOHUVHH�(nachstehend „RCH“ genannt), besteht mit Grün-
dungsdatum 26. Mai 2000 und 6LW]�LQ�0HLVWHUVFKZDQGHQ ein Sportverein im Sinne von Art 60ff. 
ZGB. Das Vereinsjahr dauert rückwirkend ab 1.1.2004 vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 
(nachstehend „Vereinsjahr“). Für das erste Halbjahr des Vereinsjahres 2003/2004 nach alter 
Regelung wird per 31.12.2003 ein Zwischenabschluss erstellt.1 
 
Das Clubemblem besteht aus einer stilisierten schwarzen Adlerschwinge auf gelbem Grund. 
 
 

$UWLNHO�� 
 
 

Der RCH betreibt und fördert das 5XGHUQ�DOV�%UHLWHQ��XQG�:HWWNDPSIVSRUW� Er pflegt die 
Kameradschaft unter seinen Mitgliedern. Insbesondere soll der Bevölkerung (Frauen, Männer, 
Jugendliche) des Seetals auf dem Hallwilersee im Rahmen der verfügbaren Kapazitäten ein 
sinnvoller Sport als Freizeitbeschäftigung angeboten werden. 'HU�5&+�LVW�SROLWLVFK�XQG�
NRQIHVVLRQHOO�QHXWUDO���
 
 

$UWLNHO�� 
 
Der RCH ist  Mitglied des Schweizerischen Ruderverbandes (SRV) und pflegt den Kontakt mit 
anderen Ruderclubs. Er kann sich weiteren Sportorganisationen anschliessen. 3DWHQFOXE�LVW�GHU�
6HHFOXE�6XUVHH�� � �
                     
1   Revidiert GV 28.5.2004 
2 Revidiert GV 23.5.2003 
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,,�� 0LWJOLHGVFKDIW�
�

D��$UWHQ�
�

$UWLNHO�� 
 
 

Der RCH umfasst folgende Mitgliederkategorien �0lQQHU�XQG�)UDXHQ��
 

1. Ehrenmitglieder 
2. Aktivmitglieder 
3. Junioren 
4. Passivmitglieder 
5. Familien 
6. Studenten/Jugendliche in Ausbildung (bis max. 25. Altersjahr) 
7. Gönnermitglieder 

 
Nach Bedürfnis kann die Generalversammlung (GV) neue Mitgliederkategorien beschliessen. 

�
$UWLNHO���

 
��� (KUHQPLWJOLHGHU�

Zum Ehrenmitglied kann ernannt werden, wer sich um den 5&+�LQ�KHUYRUUDJHQGHU�:HLVH�
YHUGLHQW�JHPDFKW�KDW. Ehrenmitglieder stehen alle Rechte der Aktivmitglieder zu. Sie sind 
beitragsfrei. 
 

��� $NWLYPLWJOLHGHU�
Als Aktive werden Mitglieder anerkannt, welche am ���-XQL�GHV�ODXIHQGHQ�-DKUHV�GDV�����
$OWHUVMDKU vollendet haben und nicht zu den Passiven übergetreten sind. 
 

��� -XQLRUHQ�
Als Junioren werden Jugendliche anerkannt, welche LP�ODXIHQGHQ�-DKU�GDV�����$OWHUVMDKU�
HUUHLFKHQ��MHGRFK�DP����-XQL�GHV�ODXIHQGHQ�-DKUHV�GDV�����$OWHUVMDKU�QRFK�QLFKW�
YROOHQGHW�KDEHQ� Aus ihren Reihen EHVWLPPW�GHU�9RUVWDQG einen Vertreter zur 
Wahrnehmung der Interessen der Jugendlichen sowie als Kontaktperson zu Vorstand. 
 

��� 3DVVLYPLWJOLHGHU�
Als Passive gelten QDW�UOLFKH�XQG�MXULVWLVFKH�3HUVRQHQ�DOV�)UHXQGH�XQG�*|QQHU�GHV�5&+��
 

��� )DPLOLHQ�
Setzen sich aus Eltern und Kindern zusammen und fallen unter Mitgliederkategorien Aktive 
bzw. Junioren. 



 

Seite 3 

 
6. 6WXGHQWHQ�-XJHQGOLFKH�LQ�$XVELOGXQJ 

Mitglieder dieser Kategorie sind dem Juniorenalter entwachsene Jugendliche, ZHOFKH�YRP�
6WDWXV�KHU�$NWLYPLWJOLHGHU sind, sich aber noch in Ausbildung befinden. Der Anspruch auf 
Reduktion des Mitgliederbeitrages bzw. Befreiung der Pflicht, Anteilscheine zu zeichnen 
erlischt im Jahr, in dem das 25. Altersjahr erreicht wird. 

 
7. *|QQHUPLWJOLHGHU�3ULYDWSHUVRQHQ 
 
8. *|QQHUPLWJOLHGHU�MXULVWLVFKH�3HUVRQHQ��die mit ihrem Jahresbeitrag, mit einem einmaligen 

Beitrag oder mit anderen Leistungen den Club und seinen Zweck fördern möchten. 
 

 
 

E��(UZHUE�XQG�9HUOXVW�
 
 

$UWLNHO�� 
 

��� (KUHQPLWJOLHGHU�
  Die Ernennung erfolgt auf $QWUDJ�GHV�9RUVWDQGHV an einer Generalversammlung mit der 

 Zustimmung von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen. 
 

��� $NWLYPLWJOLHGHU�)DPLOLHQ�6WXGHQWHQ�-XJHQGOLFKH�LQ�$XVELOGXQJ�
 Die Aufnahme HUIROJW�GXUFK�GLH�*9 und bedarf einer Zweidrittelsmehrheit der 

abgegebenen Stimmen. Der Kandidat hat zuvor dem Vorstand eine VFKULIWOLFKH�
%HLWULWWVHUNOlUXQJ einzureichen. Bis zur Aufnahme an der GV kann der Kandidat am 
Clubleben teilnehmen. 

 
��� -XQLRUHQ�

Die Aufnahme erfolgt GXUFK�GHQ�9RUVWDQG und es muss eine VFKULIWOLFKH�
%HLWULWWVHUNOlUXQJ GXUFK�Ge HQ�,QKDEHU�GHU�HOWHUOLFKHQ�*HZDOW vorliegen. 

 
��� 3DVVLYPLWJOLHGHU�*|QQHUPLWJOLHGHU�
 Die Aufnahme ist Sache des Vorstandes. 

 
 

$UWLNHO�� 
 
 

Uebertritte ein eine Mitgliederkategorie sind wir folgt geregelt: 
 

��� (KUHQPLWJOLHGHU�
Gemäss Art. 6.1. 
 

��� $NWLYPLWJOLHGHU� die Passivmitglieder werden möchten haben dies ��0RQDWH�YRU�$EODXI�
GHV�9HUHLQVMDKUHV��G�K��ELV�]XP���������)HEUXDU�GHV�ODXIHQGHQ�-DKUHV�VFKULIWOOLFK�
PLW]XWHLOHQ��
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��� -XQLRUHQ��ZHOFKH�DP����-XQL�GHV�ODXIHQGHQ�9HUHLQVMDKUHV�GDV����$OWHUVMDKU�YROOHQGHW�
KDEHQ�XQG�QLFKW�]X�GHQ�3DVVLYHQ��EHUJHWUHWHQ�VLQG��WUHWHQ�DXWRPDWLVFK�]X�GHQ�
$NWLYHQ��EHU��8HEHUWULWWH�]X�GHQ�3DVVLYHQ�JHPlVV�$UW�������

�
4. 3DVVLYPLWJOLHGHU�SULYDWH�*|QQHUPLWJOLHGHU��GLH�$NWLYPLWJOLHGHU�ZHUGHQ�P|FKWHQ�

gemäss Art.6.2. 
�

5. )DPLOLHQ�wie Art. 7.2 bzw. 7.3. 
�

��� 6WXGHQWHQ�-XJHQGOLFKH�LQ�$XVELOGXQJ��ZHOFKH�DP���-XQL�GHV�ODXIHQGHQ�
9HUHLQVMDKUHV�GDV������$OWHUVMDKU�YROOHQGHW�KDEHQ�XQG�QLFKW�]X�GHQ�3DVVLYHQ�
�EHUJHWUHWHQ�VLQG��WUHWHQ�DXWRPDWLVFK�]X�GHQ�$NWLYHQ über. Uebertritte zu den Passiven 
gemäss Art. 7.2.�

�
 

 
$UWLNHO���

 
$XVWULWWVJHVXFKH��H[NO��3DVVLYH� sind dem Vorstand ��0RQDWH�YRU�$EODXI�GHV�9HUHLQVMDKUHV�
VFKULIWOLFK einzureichen. Bis zu diesem Zeitpunkt dauern die mit der Mitgliedschaft verbundenen 
Rechte und Pflichten fort. 
 
 

$UWLNHO���
 
Mitglieder, die Ihren Verpflichtungen gegenüber dem RCH nicht nachkommen, sich im Club 
disziplinwidrig verhalten, das Ansehen des RCH schädigen oder sich unsportlich benehmen 
können auf $QWUDJ�GHV�9RUVWDQGHV�DXVJHVFKORVVHQ�ZHUGHQ. Die Behandlung eines 
Ausschlusses an der GV ist zu traktandieren. Der Antrag auf Ausschluss muss ]ZHL�'ULWWHO�GHU�
DEJHJHEHQHQ�6WLPPHQ�auf sich vereinigen, gegenüber dem Mitglied aber nicht begründet 
werden. Das betreffende Mitglied ist durch HLQJHVFKULHEHQHQ�%ULHI zur GV einzuladen. Es 
besteht die Möglichkeit eines Rekurses an die GV. Diese entscheidet endgültig. 
 

 
F��5HFKWH�XQG�3IOLFKWHQ�

 
 

$UWLNHO���� 
 
 

Das Stimmrecht besitzen Ehren-, Aktivmitglieder und Familien (je beide Elternteile), der 
JHVHW]OLFKH�9HUWUHWHU�GHU�-XQLRUHQ und Gönnermitglieder. Diese können in den Vorstand 
gewählt werden. Passivmitglieder haben kein Stimmrecht.3 

                     
3 Revidiert GV 23.5.2003 
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$UWLNHO����

 
(KUHQ���$NWLYPLWJOLHGHU��)DPLOLHQ�VRZLH�-XQLRUHQ haben das Recht und die Pflicht, das Boots-
material gemäss der vom Vorstand aufgestellten %HQ�W]XQJVRUGQXQJ zu gebrauchen, Alle 
Ausfahrten erfolgen auf eigenes Risiko. 
 
 

$UWLNHO��� � �
 

 
Die Vereinsmitglieder entrichten den von der GV für jede Mitgliedschaft festgesetzten 
Jahresbeitrag (maximal CHF 500.00). Der Jahresbeitrag für die verschiedenen Kategorien wird 
nach Bedarf anlässlich der GV angepasst. Der Verbandsbeitrag an den SRV ist im Jahresbeitrag 
enthalten.. 
 
Beiträge sind ELV�VSlWHVWHQV�(QGH�0DL�MHGHV�9HUHLQVMDKUHV zu bezahlen. Für nach diesem 
Zeitpunkt neueintretende Mitglieder sind die Beiträge pro rata zu bezahlen. 
 

$UWLNHO����
�

Jedes Aktivmitglied und jedes Gönnermitglied ist verpflichtet, zur Finanzierung der Clubanlagen 
oder zur Abdeckung der daraus resultierenden Fremdverpflichtungen PLQGHVWHQV�HLQHQ�
$QWHLOVFKHLQ in der von der GV beschlossenen Höhe zu zeichnen, der bei Aufnahme in den RCH 
zur Zahlung fällig wird. 
 
Es gelten folgende =HLFKQXQJV��XQG�5�FN]DKOXQJVEHGLQJXQJHQ��
 

1. Der Anteilschein ist persönlich und nicht übertragbar 
2. Zeichnungspflicht nur für Aktivmitglieder 
3. keine Zeichnungspflicht für Junioren, Lehrlinge und Studenten 
4. keine Verzinsung 
5. Rückzahlungsbedingungen 

a. Die Rückzahlung erfolgt auf schriftlichen Antrag des Mitgliedes 
b. Beim Uebergang von der Aktiv- zur Passivmitgliedschaft erfolgt keine Rückzahlung 
c. %HLP�$XVWULWW�DXV�GHP�&OXE�HUIROJW�HLQH�5�FN]DKOXQJ�QXU��VRIHUQ�HV�GLH�

)LQDQ]ODJH�GHV�&OXEV�]XOlVVW� Können nicht alle Anträge auf Rückzahlung 
gleichzeitig erfüllt werden, erfolgt die Rückzahlung in der Reihenfolge des 
Einzahlungsdatums. 

d. Sollte es die Finanzlage des Clubs zulassen, werden Anteilscheine alljährlich zur 
Rückzahlung verlost. 

e. In den Fällen Ziff. 5.c) und 5.d) entscheidet der Vorstand abschliessend. 
 

                     
4 revidiert GV vom 11.3.2005 
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,,,�� 2UJDQH�
 

$UWLNHO��� 
 
 

Die 2UJDQH�GHV�5&+�sind:  a) die Generalversammlung (GV) 
    b) der Vorstand 
    c) die Rechnungsrevisoren 
 
 

D��� *HQHUDOYHUVDPPOXQJ�
 

$UWLNHO����
�
Die RUGHQWOLFKH�*9 findet jährlich im ���4XDUWDO statt. Ausserordentliche Generalversammlungen 
können auf %HVFKOXVV�GHV�9RUVWDQGHV oder auf Verlangen von PLQGHVWHQV�HLQHP�)�QIWHO der 
stimmberechtigten Mitglieder schriftlich verlangt und jederzeit einberufen werden. Das begründete 
schriftliche Begehren ist unter Bekanntgabe der zu behandelnden Geschäfte dem Vorstand 
einzureichen.  
 
Zur GV lädt der Vorstand alle Mitglieder unter Angabe der Traktanden schriftlich ein. Die 
Einladung hat spätestens ���7DJH vor der Versammlung zu erfolgen. 
 

$UWLNHO����
 
'LH�RUGHQWOLFKH�*9�EHVFKOLHVVW��EHU�IROJHQGH�RUGHQWOLFKH�7UDNWDQGHQ��
 
1. Abnahme und Genehmigung des Protokolls der letzten GV, des Jahresberichtes des 

Präsidenten sowie weiterer Vorstandsmitglieder, sowie der Jahresrechnung des Kassiers 
nach Kenntnisnahme des Revisorenberichtes 

2. Festsetzen der Jahresbeiträge, der Höhe der zu zeichnenden Anteilscheine und der 
sonstigen Gebühren 

3. Genehmigung des Budgets 
4. Wahlen 
5. Material- und Bootsbeschaffungen 
6. Mitgliederaufnahmen, -übertritte, evt. –ausschlüsse 
7. Genehmigung der Betriebsordnung 
 
 

$UWLNHO��� 
 
 

'LH�%HVFKOXVVIDVVXQJ��EHU�DQGHUH�DOV�GLH�RUGHQWOLFKHQ�7UDNWDQGHQ, insbesondere Statuten-
revisionen, ist nur zulässig, wenn diese in der Einladung gemäss Art. 14 angekündigt worden sind. 
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$UWLNHO����

 
Anträge der Mitglieder zu Handen der ordentlichen GV müssen ���7DJH�vor dem Datum der GV 
schriftlich dem Präsidenten eingereicht werden. 
 
 

$UWLNHO��� 
 
 

%HL�:DKOHQ�XQG�%HVFKOXVVIDVVXQJHQ�HQWVFKHLGHW�GDV�HLQIDFKH�0HKU der abgegebenen 
Stimmen, unter Vorbehalt anderer statutarischer Regelung. %HL�6WLPPHQJOHLFKKHLW�HQWVFKHLGHW�
GHU�3UlVLGHQW��
 

$UWLNHO����
�
Beschlüsse betreffend Statutenrevision können nur mit =ZHLGULWWHOVPHKUKHLW der abgegebenen 
Stimmen gefasst werden. 
 

$UWLNHO����
 
Die $XIO|VXQJ�GHV�5&+ kann nicht beschlossen werden, wenn ein Sechstel der abgegebenen 
Stimmen dagegen ist. Bei Auflösung HQWVFKHLGHW�GLH�*9 auf Vorschlag des Vorstandes über die 
9HUP|JHQVYHUZHQGXQJ� Der 9RUVWDQG�DPWHW�DOV�/LTXLGDWRU, wobei die Kompetenzen der GV 
bestehen bleiben. Der Rest des Clubvermögens soll aber nicht auf die Mitglieder aufgeteilt, 
sondern einer Sportorganisation (z.B. dem Patenclub) übergeben werden. 
 
 

E��GHU�9RUVWDQG�
 

$UWLNHO����
 

Der 9RUVWDQG�ZLUG�DOOMlKUOLFK�JHZlKOW. Er setzt sich mindestens aus 4 Mitgliedern wie folgt 
zusammen: 
 

1. Präsident  
2. Ruderchef (Vizepräsident) 
3. Administrator (Aktuar/Kassier) 
4. Materialvorstand 

 
Der Vorstand konstituiert sich selbst. (U�NDQQ�QDFK�%HGDUI�DXI�ZHLWHUH�0LWJOLHGHU�HUZHLWHUW�
ZHUGHQ��GLH�6SH]LDODXIJDEHQ��EHUQHKPHQ. Für die Beschlussfähigkeit muss der Vorstand 
mehrheitlich anwesend sein. Bei Stimmengleichheit hat der Präsident den Stichentscheid. Ueber 
alle Vorstandssitzungen ist ein Ergebnisprotokoll zu führen und zu archivieren. 
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$UWLNHO����

 
Der Vorstand führt die Geschäfte des RCH gemäss den Statuten und der ihm von der GV 
übertragenen Aufgaben und ist ]X�$XVJDEHQ�LP�5DKPHQ�GHV�%XGJHWV�HUPlFKWLJW. Er regelt 
Kompetenzen und Verantwortung der Vorstandsmitglieder. 
 
Er ist LQVEHVRQGHUH zuständig für: 
 

x� Die Vertretung des RCH nach aussen 
x� Die Führung der rechtsverbindlichen Unterschrift 
x� Durchsetzung der Nutzungsvereinbarung mit der AG Strandbad Meisterschwanden 
x� Die Benützung des Bootshauses sowie den Gebrauch der clubeigenen Boote und 

des Clubmaterials 
x� Allfällige disziplinarische Massnahmen 
 

$UWLNHO����
 
Für den RCH zeichnen NROOHNWLY�]ZHL�9RUVWDQGVPLWJOLHGHU. 
 

$UWLNHO����
 

Für die Verbindlichkeiten des RCH haftet ausschliesslich das Clubvermögen; die persönliche 
Haftung der Vereinsmitglieder ist ausgeschlossen. 
 
Für allfällige Beschädigungen des Clubmaterials, kann der RCH bei Verschulden auf Club-
mitglieder Rückgriff nehmen. 
 

F��GLH�5HYLVRUHQ�
�

$UWLNHO����
 

Die GV wählt jeweils auf die Dauer YRQ�]ZHL�5HFKQXQJVUHYLVLRQHQ, zwei Revisoren, welche die 
Jahresrechnung prüfen und der GV Bericht erstatten und Antrag stellen. 
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,9�� 6FKOXVVEHVWLPPXQJHQ�
 

$UWLNHO����
 
Soweit die Statuten über die Organisation und das Verhältnis des RCH zu seinen Mitgliedern 
keine Vorschriften enthalten, finden die gesetzlichen Bestimmungen Anwendung. 
 

$UWLNHO����
 

Diese Statuten treten mit dem Tage ihrer Annahme in Kraft. Sie ersetzen die Statuten vom 26. Mai 
2000 und wurden durch die Generalversammlung vom 24. Mai 2002, 23.. Mai 2003, 28. Mai 2004 
und 11. März 2005 geändert und genehmigt. 
 
 
 
 
Meisterschwanden, 11. März 2005 
 
 
Der Präsident: Der Vizepräsident: 
 

  
 
Bertrand Barbey Peter Hunziker 
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,QKDOW�
 
,�� 1DPH��6LW]�XQG�=ZHFN�
�
,,�� 0LWJOLHGVFKDIW�

�
D��$UWHQ�
E��(UZHUE�XQG�9HUOXVW�
F��5HFKWH�XQG�3IOLFKWHQ�
 

,,,�� 2UJDQH�
 

D�� *HQHUDOYHUVDPPOXQJ�
E�� GHU�9RUVWDQG�
F�� GLH�5HFKQXQJVUHYLVRUHQ�
�

,9�� 6FKOXVVEHVWLPPXQJHQ�
�

 
 


